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Angaben zur Vergütung1

zum Geschäftsjahr 2023 der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („LBI“)2 

Gesamtsumme3 der – an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer) 
gezahlten – Vergütungen: 
davon feste Vergütungen: 
davon variable leistungsabhängige Vergütungen (Boni): 

EUR 4 380 121,61 
EUR 3 894 244,74 
EUR 485 876,87 

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer), per 31.12.20234: 
davon Begünstigte (sogen. „Identified Staff“)5, per 31.12.2023: 

47 (Vollzeitäquivalent: 41,68) 
16 (Vollzeitäquivalent: 15,63) 

Gesamtsumme6 der Vergütungen an Geschäftsführer: EUR 815 430,83 
Gesamtsumme7 der Vergütungen an (sonstige) Risikoträger (exkl. 
Geschäftsführer): EUR 1 534 534,93 
Gesamtsumme8 der Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen: EUR 173 726,49 
Gesamtsumme der Vergütungen an „Identified Staff“: EUR 2 523 692,25 
Auszahlung von "carried interests" (Gewinnbeteiligung): nicht vorgesehen 
Ergebnis der Überprüfung des Vergütungsberichts durch den 
Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats, vorgenommen in einer Sitzung 
am 25. Juni 2024: keine Unregelmäßigkeiten 

Eine Zuweisung bzw. Aufschlüsselung der oben genannten Vergütungen (heruntergebrochen) auf den 
einzelnen Investmentfonds wird und kann nicht vorgenommen werden.9

Die letzte wesentliche Änderung der Vergütungspolitik wurde mit Wirkung 18.4.2024 vorgenommen, die 
entsprechende aufsichtsrechtliche Anzeige an die österr. Finanzmarktaufsicht erfolgte am 18.3.2024. 

Offenlegung, externe Managementgesellschaft: 

Die LBI hat für die Portfolioverwaltung des Fonds eine externe Managementgesellschaft im Wege der 
Delegation/Auslagerung bestellt. Die entsprechenden Vergütungsangaben der externen 
Managementgesellschaft (Advisory Invest GmbH, Wien)] stellen sich wie folgt dar10: 

Kalenderjahr 2023 

Gesamtsumme der – an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer) 
gezahlten – Vergütungen: 
davon feste Vergütungen: 
davon variable leistungsabhängige Vergütungen (Boni): 

EUR 1.235.000,00 
EUR 1.196.000,00 
EUR 39.000,00 

direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung: - 
Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer), per 31.12.2023: 15 

1 Brutto-Jahresbeträge; exklusive Dienstgeberbeiträge; inklusive aller Sachbezüge/Sachzuwendungen 
2 gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gemäß Anlage I Schema B Ziffer 9 des InvFG 2011 
3 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
4 ohne Karenz (mit Karenz: 48 bzw Vollzeitäquivalent 42,20) 
5 Begünstigte gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG bzw. Anlage I Schema B Ziffer 9.1 des InvFG 2011 sind die Geschäftsführer 
(=Führungskräfte/ 
Geschäftsleiter), Mitarbeiter des höheren Managements, (sonstige) Risikoträger sowie Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 
6 inkludiert Zahlungen an Geschäftsführer, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
7 inkludiert Zahlungen an (sonstige) Risikoträger, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind 
8 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten 
sind 
9 Art. 107 Abs 3 der delegierten EU-Verordnung Nr. 231/2013 
10 FMA-Schreiben vom 25.8.2021 (GZ FMA-IF25 4000/0034-ASM/2021); Q&A der ESMA [Punkt i; ESMA34-32-352 (Seite 7) und 
ESMA34-43-392 
(Seite 42)] 
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Grundsätze der Vergütungspolitik: Die Vergütungspolitik der LBI steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den 
Zielen, Werten und langfristigen Interessen der LBI sowie der von ihr verwalteten Investmentfonds. Das 
Vergütungssystem ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme 
berücksichtigt werden und Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurden. Die 
Vergütungspolitik der LBI ist darauf ausgerichtet, dass die Entlohnung - insbesondere der variable 
Gehaltsbestandteil - die Übernahme von geschäftsinhärenten Risiken in den einzelnen Teilbereichen der LBI 
nur in jenem Maße honoriert, der dem Risikoappetit der LBI entspricht. Die Risikostrategie und die 
risikopolitischen Grundsätze werden von der Geschäftsführung der LBI erarbeitet und mit dem 
Vergütungsausschuss und Aufsichtsrat abgestimmt. Eine Abstimmung mit dem Operationalem 

Risikomanagement und Compliance erfolgt ebenfalls. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die 
Vergütungspolitik auch mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der LBI verwalteten Fonds 
vereinbar ist. 

Grundsätze der variablen Vergütung: Variable Vergütungen ("Bonus" werden ausschließlich entsprechend der 
internen Richtlinie zur Vergütungspolitik der LBI ausbezahlt. Das System ist derart ausgestaltet, dass 
Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter sind darüber 
hinaus verpflichtet keine Maßnahmen zu ergreifen bzw. wie immer gearteten Aktivitäten zu setzen, die dazu 
geeignet wären, die vereinbarten Ziele durch das Eingehen eines überproportionalen Risikos zu erreichen bzw. 
Risiken einzugehen, die sie objektiv betrachtet nicht eingegangen wären, hätte die Vereinbarung über die 
variable Vergütung nicht bestanden. Zur Feststellung der variablen Vergütung wird grundsätzlich eine 
Leistungsbewertung auf Mitarbeiterebene vorgenommen, diese erfolgt aber auch unter Einbeziehung des 
Abteilungs- bzw. Bereichsergebnisses und des Gesamtergebnisses sowie der Risikolage der LBI. Hierbei wird 
speziell bei der Leistungsbeurteilung der Geschäftsleiter, des höheren Managements, der Risikokäufer bzw. 
sonstigen Risikokäufer sowie der Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (zusammen sogen. „Identified Staff“) auf 
deren Einflussmöglichkeit auf die Abteilungs- und Unternehmensperformance geachtet und diese 
entsprechend gewichtet. Hierauf wird auch bereits bei der Zielbündeldefinition Rücksicht genommen. Die 
Zielbündel bestehen aus vom Mitarbeiter beeinflussbaren quantitativen Zielen sowie entsprechenden 
qualitativen Zielen, wobei das Verhältnis der Ziele zueinander ausgewogen und der Position des Mitarbeiters 
angemessen gestaltet wird. Können für bestimmte Positionen keine quantitativen Ziele definiert werden, stehen 
die entsprechenden qualitativen Ziele im Vordergrund. Bei allen Zielbündeln wird neben entsprechenden 
Ertrags- und Risikozielen, die jedenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein müssen, beachtet, dass auch der 
Position entsprechende Ziele - wie etwa Compliance-, Qualitäts-, Ausbildungs-, Organisations-, und 
Dokumentationsziele etc. - enthalten sind. 

Folgende Positionen gelten als „Identified Staff“: 
• Aufsichtsrat
• Geschäftsleitung
• Leitung Compliance
• Leitung Finanzen
• Leitung Interne Revision
• Leitung Recht/Regulatory Management
• Leitung Risikomanagement (Marktfolge und Operationales Risikomanagement)
• Leitung Personal
• Leitung Marketing
• Leitung Operations
• Leitung Fondsadministration (Fondsberichtswesen)
• Chief Investment Officer (CIO)
• Prokurist
• Fonds- und Portfoliomanager
• Leitung Business Intelligence

Bezüglich der Gesamtvergütung stehen die Fixbezüge in einem angemessenen Verhältnis zur variablen 
Vergütung („in der Folge auch „Bonus“ genannt). Die variable Vergütung ist der Höhe nach beschränkt und 
beträgt max. 100% des fixen Jahresbezuges. 
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Die Auszahlung des Bonus an das „Identified Staff“ erfolgt unter Heranziehung einer Erheblichkeitsschwelle. 
Diese Schwelle wird dann nicht erreicht, wenn die variable Vergütung unter 1/3 des jeweiligen Jahresgehalts11 

liegt und EUR 50.000, -- nicht überschreitet. Bei der variablen Vergütung an das „Identified Staff“ wird daher 
folgende Unterscheidung getroffen: 

• Liegt die variable Vergütung unter genannter Erheblichkeitsschwelle, wird der Bonus zu 100% in bar und 
sofort in vollem Umfang ausbezahlt. 

• Liegt die variable Vergütung über genannter Erheblichkeitsschwelle, so besteht (insgesamt) der Bonus idR 
aus einer Hälfte in bar und aus der anderen Hälfte in sogen. „unbaren Instrumenten“. Diese Instrumente 
sind in concreto Anteile von repräsentativen Investmentfonds der LLB INVEST (in der Folge „Fonds“). Bei der 
variablen Vergütung wird folgende Auf- bzw. Verteilung bei der (zeitlichen) Auszahlung vorgenommen: i) idR 
60% des Bonus wird sofort (jeweils 50% in bar und jeweils 50% in Fonds) ausbezahlt; ii) der verbleibende Teil 
wird nicht sofort ausbezahlt, sondern über die idR drei nachfolgenden Geschäftsjahre (jeweils 50% in bar 
und jeweils 50% in Fonds) verteilt.12 Des Weiteren dürfen die Fonds nach Erhalt durch das jeweilige 
„Identified Staff“ nicht sofort veräußert werden, sondern müssen zwei Jahre (bei Geschäftsleitern) bzw. ein 
Jahr (bei den übrigen Mitgliedern des “Identified Staff“) als Mindestfrist gehalten werden. 

 
Vergütungsausschuss: Die LLB Invest KAG hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, bestehend aus 
zumindest 3 Mitgliedern des Aufsichtsrates der LLB Invest KAG, welche keine Führungsaufgaben wahrnehmen 
und als Ausschuss insgesamt unabhängig ist. Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses ist ein unabhängiges 
Mitglied, welches keine Führungsaufgaben wahrnimmt. 

 
Der Vergütungsausschuss unterstützt und berät den Aufsichtsrat bei der Gestaltung der Vergütungspolitik der 
LBI, besonderes Augenmerk wird auf die Beurteilung jener Mechanismen gerichtet, die angewandt werden, um 
sicherzustellen, dass das Vergütungssystem alle Arten von Risiken sowie die Liquidität und die verwalteten 
Vermögenswerte angemessen berücksichtigt und die Vergütungspolitik insgesamt mit der Geschäftsstrategie, 
den Zielen, Werten und Interessen der LBI und der von ihr verwalteten Fonds vereinbar ist. 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken: Die Vergütungspolitik umfasst ein solides und wirksames 
Risikomanagement in Bezug auf den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken13. Die Vergütungsstruktur begünstigt 
insbesondere keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf das Eingehen von Nachhaltigkeitsrisiken. Dies 
wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei der Verfolgung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie des 
Geschäftserfolgs auf eine adäquate Risikoübernahme Bedacht genommen wird. Diese Grundsätze werden 
auch in den entsprechenden Zielvereinbarungen mit relevanten Personen angewandt. 

 
Weiters wird beim unbaren Instrument - siehe oben - ein Fonds herangezogen, der die Bestimmungendes Art. 
8 ("hellgrün") einhält14. Bei der dienstlichen Mobilität wird den Mitarbeitern ein "Öffi-Ticket" zur Verfügung 
gestellt; Dienstwägen werden (bei Neuanschaffung) nicht mehr "fossil", sondern "elektrisch" angetrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Gesamtjahresvergütung 
12 Über diesen Verteilungszeitraum hinweg erfolgt jährlich - jeweils am Ende des Geschäftsjahres - eine Evaluierung der Nachhaltigkeit der im 
Basisjahr erbrachten Leistungen. Abhängig vom Ergebnis dieses Evaluierungsprozesses, der wirtschaftlichen Lage und der Risikoentwicklung 
gelangen jährlich darüber hinaus Akontierungen zur Auszahlung. Sofern die jährliche Evaluierung keine Reduzierung bzw. Entfall der 
variablen Vergütung zufolge hat, erfolgt die Auszahlung im Verteilungszeitraum grundsätzlich jährlich in Form von weiteren Akontierungen in 
Höhe von drei gleichen Teilen. 
13 Art. 5 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088 
14 Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088 
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RECHENSCHAFTSBERICHT 
des Advisory Flexibel Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das 
Rechnungsjahr vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2024 

Sehr geehrte Anteilsinhaber, 

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Bericht des Advisory Flexibel über das 
abgelaufene Rechnungsjahr vor. 

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des 
Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von 
Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumente seitens des externen Dienstleisters festgestellt. 
Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, 
weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden 
musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024. 
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1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

31.10.2024 31.10.2023 31.10.2022 31.10.2021 
Fondsvermögen gesamt in EUR 8.926.001,58 7.853.403,79 5.096.867,58 4.805.279,72 
Thesaurierungsfonds AT0000A2KQV7 in EUR 
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 122,36 115,29 109,78 116,15 
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag 5,2810 5,1025 9,5308 6,7022 
Auszahlung gem.§ 58 Abs. 2 InvFG 2011 1,2490 1,1311 1,9701 1,3603 
Wertentwicklung (Performance) in % 7,12 6,77 -4,39 16,15 

Erster Rechnungsabschluss per 31.10.2021 
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2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1 Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) 
Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: 
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages 

Thesaurierungsanteil in EUR 
AT0000A2KQV7 

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 115,29 
Auszahlung (KESt) am 28.2.2024 (entspricht 0,0093 Anteilen) 1) 1,1311 
Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 122,36 
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile 123,50 
Nettoertrag pro Anteil 8,21 
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 7,12% 

1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil (AT0000A2KQV7) am 28.2.2024 EUR 121,66
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Ordentliches Fondsergebnis 

258.221,56 
84.551,39 

2.100,00 
1.147,50 346.020,45 

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -9,38

Aufwendungen 
Vergütung an die KAG -122.040,54 -122.040,54
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -4.680,00
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Auslan -1.580,00
Publizitätskosten -1.131,30
Wertpapierdepotgebühren -3.822,22
Depotbankgebühr -5.000,04 -16.213,56 -138.254,10

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 207.756,97

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 243.755,11 

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 451.512,08 

b) Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 81.165,78 

Ergebnis des Rechnungsjahres 532.677,86 

c) Ertragsausgleich
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres
Ertragsausgleich

24.841,60 
24.841,60 

Fondsergebnis gesamt 4) 557.519,46 

2)  Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht 
unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. 
3)  Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten 
Kursergebnisses): EUR 324.920,89
4)  Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 38.321,47 

2.2 Fondsergebnis in EUR 

Erträge (ohne Kursergebnis) 
Zinsenerträge 
Dividendenerträge 
Ordentliche Erträge ausländische IF 
Sonstige Erträge 

Realisiertes Kursergebnis 2) 3) 
Realisierte Gewinne 
derivative Instrumente 
Realisierte Verluste 
derivative Instrumente 
 

542.707,42 
61.378,00 

-352.839,76 
-7.490,55 

a) Realisiertes Fondsergebnis
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Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres 5) 7.853.403,79 

-73.790,36
-73.790,36

588.868,69 
1.685.880,70 

-1.072.170,42
-24.841,59

557.519,46 

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 6) 8.926.001,58 

5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 
68.121,21720 Thesaurierungsanteile ( AT0000A2KQV7 ) 

6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 
72.948,37087 Thesaurierungsanteile ( AT0000A2KQV7 ) 

Auszahlung ( AT0000A2KQV7 ) 
Die Auszahlung von EUR 1,2490 je Thesaurierungsanteil wird ab 28. Februar 2025 von den depotführenden 
Kreditinstituten vorgenommen. 
Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 
1,2490 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. 

Den enthaltenen Unterfonds wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften 
Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,60 % und 1,10 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile 
wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt. 

Im Zuge der Anpassung des Abgabenänderungsgesetz 2024 unterliegen ab/seit 1.1.2025 bestimmte Gebühren 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 28 UStG der Umsatzsteuer. 

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach 

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) oder vergleichbare derivative Instrumente 

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde 
liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht 
werden. 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum 
nicht eingesetzt. 

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate wurden Sicherheiten ("Collateral") in Form von 
Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt. 

Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen 
Investmentfondsindustrie 2012. 

2.3 Entwicklung des Fondsvermögens in EUR 

Auszahlung 
Auszahlung am 28.2.2024 (für Thesaurierungsanteile AT0000A2KQV7) 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
Ausgabe von Anteilen 
Rücknahme von Anteilen 
Ertragsausgleich 

Fondsergebnis gesamt 
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt) 

10



3. Finanzmärkte

Der wirtschaftliche Fokus lag im Berichtszeitraum weiterhin auf der Inflation und der Zinsentwicklung, 
insbesondere in den USA und der Eurozone. Globale Aktien legten in den letzten zwölf Monaten zu, obwohl 
die erwartete Lockerung der Geldpolitik noch großteils ausblieb. 

Der Zeitraum begann positiv, da die globalen Aktien gegen Ende 2023 stark anstiegen. Die schwächer als 
erwarteten Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone bekräftigten die Ansicht des Marktes, dass die 
Federal Reserve (Fed) ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen habe. Die Anleger blieben jedoch angesichts 
höherer Zinssätze, anhaltender Inflation, geopolitischer Unsicherheit und Sorgen über eine wirtschaftliche 
Abschwächung vorsichtig. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und im Nahen Osten flammten neue Konflikte 
auf. 
Zu Beginn des Jahres 2024 erwarteten die Anleger im Laufe des Jahres eine Reihe von Zinssenkungen durch 
die US- Notenbank. Obwohl die Inflation von ihren Höchstständen zurückging, blieb sie über dem Zielwert. Die 
globalen Aktienmärkte legten im ersten Quartal zu, unterstützt durch einige starke Unternehmensgewinne und 
robuste Wirtschaftsdaten insbesondere aus den USA. Die Fed beließ die Zinsen bis Ende Juli bei 5,25% – 5,50%. 
Anfang August folgten jedoch schwächere Arbeitsmarktdaten. Der Bericht über die Beschäftigung außerhalb 
der Landwirtschaft zeigte, dass im Juli 114.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden (deutlich unter der 
Konsenserwartung von 175.000), während die Arbeitslosenquote auf 4,3 % stieg. Infolgedessen senkte die US-
Notenbank bei ihrer Septembersitzung die Zinsen um 50 Basispunkte auf 4,75% – 5,00%, um das Wachstum zu 
unterstützen und einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt zu stabilisieren. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der nachlassenden Inflation und des bescheidenen 
Wirtschaftswachstums ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr (Juni, September und Oktober) auf 3,25% 
gesenkt. Die jährliche Inflation in der Eurozone ist im Laufe des Zeitraums weiter gesunken (1,7% im September 
und damit unter dem Ziel der EZB von 2.0%). Indikatoren deuteten jedoch auf eine weitere Verlangsamung der 
Wirtschaft der Eurozone hin und der Einkaufsmanagerindex (PMI composite) fiel im Oktober auf 49,7. 
Unterdessen hat die Bank of England (BoE) ihre erste Zinssenkung seit vier Jahren vorgenommen und die Zinsen 
um 25 Basispunkte auf 5,0% gesenkt. 

Die Bank of Japan (BoJ) nahm im Laufe des Berichtszeitraums erhebliche Änderungen an ihrer Geldpolitik vor. 
Dazu gehörte die Aufhebung der Negativzinspolitik und die erstmalige Umstellung auf positive Zinssätze seit 
17 Jahren. In den Schwellenmärkten hielten Chinas langsames Wirtschaftswachstum und Probleme im 
Immobiliensektor weiter an. Chinesische Aktien erzielten jedoch nach Konjunkturmaßnahmen der chinesischen 
Regierung, die von Zinssenkungen bis hin zu fiskalischer Unterstützung reichten, gegen Ende der 
Berichtsperiode ordentliche Gewinne. Neben Inflation und Zinssätzen war die Politik ein wichtiges Thema in 
diesem Zeitraum, mit Wahlen in mehreren großen Volkswirtschaften. Die Labour Party gewann die britischen 
Parlamentswahlen. Der republikanische Kandidat Donald Trump gewann die US-Präsidentschaftswahlen, 
Shigeru Ishiba wurde zum japanischen Premierminister gewählt und Michael Barnier wurde französischer 
Premierminister. Die geopolitischen Risiken verschärften sich mit der Eskalation der Konflikte im Nahen Osten 
(es entwickelt sich ein Krieg an mehreren Fronten zwischen Israel, der Hisbollah und dem Iran). 

Performance-Übersicht: 
Name Entwicklung vom 1.11.2023 bis 31.10.2024 

Advisory Flexibel  7.1% 

Long-Only Equity Indices: 

ATX 14.3% 

DAX 40 28.8% 

Swiss Market Index SMI 13.5% 
Dow Jones EuroStoxx 50 18.9% 
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4. Anlagepolitik

Der Fonds begann die Periode mit einem durchschnittlich moderaten Risikoprofil von etwa 34% Aktien und 59% 
Anleihen. Die globalen Aktienmärkte legten jedoch im vierten Quartal und Anfang 2024 zu, unterstützt durch 
die Erwartungen von Zinssenkungen und starken US-Konjunkturdaten. Der Fonds profitierte während der 
Periode von der starken Performance von Aktien als auch Unternehmensanleihen. Wir verkauften im Sommer 
einen kleinen Teil der Aktien und Anleihen in die Stärke und reduzierten so unser Risikoprofil auf eine 
Aktienquote von 34%, die Quote lag zwischenzeitlich bei 40%. 

Während sich die globalen Aktienmärkte im September/Oktober erhöhten, schraubten auch wir gegen Ende 
des Zeitraums unser Risikoprofil leicht nach oben und erhöhten die Aktienquote auf 36% bzw. die Anleihequote 
auf 59%, indem wir die niedrigeren Marktbewertungen der europäischen Unternehmen ausnutzten. 

Performance bzw. Risikokennzahlen 
Advisory Flexibel ATX DAX Eurostoxx 

Ergebnis vom 1.11.2023 bis 31.10.2024 7.12% 14.3% 28.8% 18.9% 

Volatilität p.a. 6.3% 11.8% 11.4% 12.8% 

Modified Sharpe Ratio 1.12 1.21 2.51 1.47 

Korrelation des Advisory Flexibel - 0.55 0.45 0.48 

Portfolio-Performance: 
Die mittelgroße Position in Vonovia AG legte um +18% zu und erzielte damit in diesem Zeitraum eine gute 
Performance für unseren Fonds. Der Aktienkurs erholte sich in den letzten 12 Monaten aufgrund erfolgreicher 
Veräußerungen von Vermögenswerten, Anzeichen einer Stabilisierung der Wohnimmobilienpreise und 
sinkender Zinsen stark. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt wird in den nächsten Jahren strukturell 
unterversorgt und teuer bleiben. Die Entwicklung der deutschen Wohnimmobilienpreise und die künftig 
niedrigeren Finanzierungskosten sind unserer Ansicht nach die wichtigsten Treiber für das Investment. 

Anfangs der Periode erzielten wir mit unserer Position in CropEnergies AG, dem europäischen Marktführer für 
erneuerbares Ethanol, erhebliche Gewinne. CropEnergies ist eine Tochtergesellschaft von Südzucker. Mitte 
Dezember unterbreitete die Muttergesellschaft Südzucker allen CropEnergies-Aktionären ein öffentliches 
Delisting- Angebot für 11,50 EUR je Aktie in bar. Die CropEnergies-Aktien explodierten nach dem 
Übernahmeangebot, und so verkauften wir anschließend unsere gesamte Position zu 11,46 EUR (+45% 
gegenüber unserem Kaufpreis von 7,90 EUR Ende November). 
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Ebenfalls sehr erfreulich lief das Investment in EuroTeleSites AG. Seit unserem Einstiegsniveau (bei einem 
Aktienkurs von ca. 3,50 EUR) im Dezember 2023 hat die Aktie um +35% zugelegt. Telekom Austria AG (TKA) hat 
sein Tower- Geschäft als unabhängiges Unternehmen unter dem Namen EuroTeleSites AG (ETS) 
ausgegliedert. ETS hat Master- Lease-Verträge mit TKA, die ETS erhebliche Transparenz über zukünftige 
Einnahmen und Cashflows bieten. Das Geschäftsprofil von ETS dürfte vor allem durch das dynamische 
Wachstum des Datenverkehrsvolumens und 5G- Standort-Upgrades getrieben werden. 
 
Während des Berichtszeitraums investierten wir in dem M&A-Deal Covestro. Während die Spekulationen über 
Adnocs Interesse an Covestro seit Mitte 2023 kursieren, eröffneten wir daher eine Position in Covestro bei 46,60 
EUR. Nach langem Warten unterbreitete die ADNOC International Germany Holding AG am 1. Oktober 2024 
ein Übernahmeangebot zu 62,0 EUR je Aktie. Das Covestro Management unterstützt den Deal und empfiehlt 
seinen Aktionären das Angebot anzunehmen. 
 
Das Investment im deutschen Reiseveranstalter TUI AG hat im Geschäftsjahr 2023/24 eine sehr gute 
Performance erzielt. Der Aktienkurs von TUI stieg im Berichtszeitraum um +33% und trug damit erheblich zur 
Performance des Fonds bei. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Buchungsdynamik, einen erfolgreichen 
Abschluss der Sommersaison und einen vielversprechenden Start in den Winter 2024/25. TUI profitiert von 
einem robusten Tourismusgeschäft und seinem starken Markennamen sowie zusätzlichen 
Marktanteilsgewinnen infolge der Insolvenz des deutschen Reiseveranstalters FTI Group. 
 
DO&CO AG stieg im Berichtszeitraum um +29%. Das Unternehmen meldete starke Quartalsergebnisse, die 
hauptsächlich auf die Erholung des internationalen Reiseverkehrs und die gestiegene Nachfrage nach 
hochwertigem Catering bei Veranstaltungen zurückzuführen sind. DO&CO erwartet, dass sich seine 
Gewinnmarge dank günstiger Volumina weiter verbessern wird. 
 
Auf der negativen Seite haben die Positionen in K+S AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Polytec 
Holding AG und Zumtobel Group AG im Berichtszeitraum negative Renditen erzielt und die Performance 
beeinträchtigt. 
 
Die generell höheren Zinsen haben den europäischen Banken in Bezug auf Rentabilität geholfen. Die AT1 
Anleihen in 3,375% Erste Bank AG, 8,659% Raiffeisen Bank International AG und 4,5% Deutsche Bank AG haben 
im Berichtszeitraum erfreuliche Renditen erzielt. Die Anleiheposition in der 7.0% Bayerische Landesbank 
(2023/34) und 3,875% Volkswagen International Finance haben im abgelaufenem Jahr Kurssteigerungen 
erzielt. Darüber hinaus haben die Hybrid Anleihepositionen in 6,698% Südzucker International und 5,75% 
Lenzing AG ebenfalls gute Renditen erzielt und sich positiv auf die Performance des Fonds ausgewirkt. 
 
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen 
Index/Referenzwert. 
 
 
Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse 
bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko)". 
 
 
Art. 8: Nachhaltigkeit/ESG (Art. 50 Abs 2 der delegierten Verordnung 2022/1288): Bei diesem Fonds handelt 
es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog. "light-green", "Art. 8-
Fonds"); im Rahmen des Fondsmanagements werden ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. 
Nähere Informationen und Offenlegungen sind im Anhang des gegenständlichen Dokuments [ANHANG IV, 
Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten] dargelegt. 
 
 
 
 

t. 
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5. Zusammensetzung des Fondsvermögens
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WHG BESTAND 

31.10.2024 
KÄUFE 

ZUGÄNGE 
VERKÄUFE 
ABGÄNGE 

KURS KURSWERT IN EUR %-ANTEIL 
AM FV 

STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 

Amtlicher Handel und organisierte Märkte 

Aktien 
Akt Do&Co Restaurants&Catering AG AT0000818802 EUR 3.600 3.600 143,2000 515.520,00 5,78 

Akt Zumtobel Grp AG AT0000837307 EUR 48.000 5,3400 256.320,00 2,87 
Akt Mayr-Melnhof Karton AG AT0000938204 EUR 4.000 7.700 3.700 82,1000 328.400,00 3,68 
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG AT0000969985 EUR 14.000 22.000 8.000 16,9200 236.880,00 2,65 
Akt Polytec Holding AG AT0000A00XX9 EUR 80.000 35.000 2,5800 206.400,00 2,31 

Akt Immofinanz AG AT0000A21KS2 EUR 11.500 11.500 15,2800 175.720,00 1,97 
Akt Steyr Motors AG Inhabber- AT0000A3FW25 EUR 10.000 10.000 15,6600 156.600,00 1,75 
Akt Agrana Beteiligungs AG AT000AGRANA3 EUR 18.000 10.000 9.900 10,2000 183.600,00 2,06 
Akt Covestro AG DE0006062144 EUR 5.000 8.000 8.000 58,2800 291.400,00 3,26 

Akt Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 EUR 11.000 37.000 26.000 23,6500 260.150,00 2,91 
N Akt Vonovia SE DE000A1ML7J1 EUR 8.777 8.777 9.473 30,5400 268.049,58 3,00 
Akt Instone Real Estate Grp SE DE000A2NBX80 EUR 20.000 20.000 8,2200 164.400,00 1,84 
N Akt K+S AG DE000KSAG888 EUR 13.000 11,2600 146.380,00 1,64 

N Akt TUI AG Aus Konversion DE000TUAG505 EUR 20.000 25.000 40.000 7,5680 151.360,00 1,70 
3.341.179,58 37,43 

Obligationen 
1.75% Obligation voestalpine 2019-10.04.26 AT0000A27LQ1 EUR 190.000 97,4040 185.067,60 2,07 

1.875% EMTN S IMMO 2019-22.05.26 Series 1/2019 Tranche 1 AT0000A285H4 EUR 92.000 95,8760 88.205,92 0,99 
0.85% Bundesanleihe Oesterreich 2020-30.06.2120 AT0000A2HLC4 EUR 1.170.000 870.000 400.000 43,8350 512.869,50 5,75 
0.625% Obligation Oberbank 2021-26.01.29 AT0000A2N7F1 EUR 200.000 86,3070 172.614,00 1,93 
Obligation Erste Grp Bk 2024-no fix mat Fix/Variabler 
Zinssatz Ser 7 Tr1 AT0000A3CTX2 EUR 400.000 400.000 103,5680 414.272,00 4,64 
Nts BayWa 2023-no fix mat DE000A351PD9 EUR 600.000 400.000 400.000 33,0000 198.000,00 2,22 
Bedingte Wandelanl. Deutsche Bank 2021-no fix mat Reg S 
Fix/Variabler Zinssatz DE000DL19V55 EUR 400.000 94,1000 376.400,00 4,22 
Nte VW Intl Fin 2017-no fix mat Gtd Def Reg S 
Fixed/Variable Rt XS1629774230 EUR 400.000 97,1310 388.524,00 4,35 
6.125 Raiffeisen Bank Int. FRN 05.07.2017-OE XS1640667116 EUR 200.000 100,1050 200.210,00 2,24 
Nts Raiff Bank Int 2018-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate XS1756703275 EUR 200.000 92,0050 184.010,00 2,06 
Bonds Infineon Technolog 2019-no fix mat Reg S 
Fixed/Variable Rate XS2056730679 EUR 200.000 99,4570 198.914,00 2,23 
Nts GRENKE 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate XS2087647645 EUR 200.000 76,7210 153.442,00 1,72 
Nts Erste Grp Bk 2020-no fix mat Series 4 Tr 1 Reg S 
Fixed/Var Rt XS2108494837 EUR 400.000 92,4630 369.852,00 4,14 
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate XS2250987356 EUR 300.000 200.000 98,6190 295.857,00 3,31 
Nts AT&S Austria Tech 2022-no fix mat Reg S Fixed/Variable 
Rate XS2432941693 EUR 200.000 87,6160 175.232,00 1,96 
EMTN Bayerische Ldbk 2023-05.01.34 Fixed/Variable Rate XS2696902837 EUR 400.000 400.000 110,0300 440.120,00 4,93 
EMTN AXA 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate XS2737652474 EUR 300.000 300.000 106,8760 320.628,00 3,59 
7.25% Bonds BAWAG Grp -no fix mat Reg S XS2819840120 EUR 400.000 400.000 100,6760 402.704,00 4,51 

5.076.922,02 56,88 

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte 

Investmentfonds 
Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Shortdax Daily (-1x) 
Inverse Distr -UCITS ETF- 

 
LU2572257041 EUR 15.000 27.000 19.500 11,8478 177.717,00 1,99 

177.717,00 1,99 

Summe Investmentfonds 

Summe Wertpapiervermögen 

Finanzterminkontrakte 
Future on debt EURO BUNDDEC2024 (06.12.2024) DE000F0Q7BU6 EUR 15 30 15 131,9700 -46.950,00 -0,53 

Summe Finanzterminkontrakte 

Bankguthaben 

EUR-Guthaben Kontokorrent 

Summe Bankguthaben 

8.418.101,60 94,31 

177.717,00 1,99 

8.595.818,60 96,30 

-46.950,00 -0,53 

270.127,91 3,03 

EUR 270.127,91 270.127,91 3,03 
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Sonstige Vermögensgegenstände 

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben 

Zinsansprüche aus Wertpapieren 

Depotgebühren 

Verwaltungsgebühren 

Depotbankgebühren 

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren 

Summe sonstige Vermögensgegenstände 

FONDSVERMÖGEN 

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN: 
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WHG KÄUFE 

ZUGÄNGE 
VERKÄUFE 
ABGÄNGE 

EUR 566,64 566,64 0,01 

107.005,07 1,20 

8.926.001,58 100,00 

EUR 122.239,33 122.239,33 1,37 

EUR -290,60 -290,60 0,00 

EUR -10.413,63 -10.413,63 -0,12 

EUR -416,67 -416,67 0,00 

EUR -4.680,00 -4.680,00 -0,05 

Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A2KQV7 
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A2KQV7 

EUR 122,36 
STK 72.948,37087 

Aktien 
Akt Andritz AG AT0000730007 
Akt CropEnergies AG DE000A0LAUP1 
Akt Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 

Akt Erste Grp Bank AG AT0000652011 
Akt EuroTeleSites AG AT000000ETS9 
Akt Fresenius SE&Co.KGaA DE0005785604 
Akt KION Grp AG DE000KGX8881 

Akt Lenzing AG AT0000644505 
Akt OMV AG AT0000743059 
Akt Raiffeisen Bank Internat AG AT0000606306 
Akt RENK Grp AG DE000RENK730 

Akt Rosenbauer Internat AG AT0000922554 
Akt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AT0000946652 
Akt STRABAG SE AT000000STR1 
Akt Suedzucker AG DE0007297004 

Akt Telekom Austria AG AT0000720008 
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe AT0000908504 
N Akt BAYWA Bayerische Warenverm. Landwirtsch. 
Genossenschaften AG vinkulierte DE0005194062 
N Akt LEG Immobilien SE DE000LEG1110 

EUR 6.000 8.000 

EUR 20.000 20.000 

EUR 21.537 

EUR 5.000 5.000 

EUR 52.000 52.000 

EUR 8.000 8.000 

EUR 6.000 6.000 

EUR 6.000 6.000 

EUR 18.500 18.500 

EUR 23.500 33.000 

EUR 7.500 7.500 

EUR 4.500 4.500 

EUR 5.000 

EUR 5.000 5.000 

EUR 13.000 

EUR 30.000 

EUR 7.000 16.000 

EUR 5.000 5.000 
EUR 1.500 1.500 

Obligationen 
1% Bonds CA Imm Anlagen 2020-27.10.25 XS2248827771 

2.5% MTN thyssenkrupp 2015-25.2.25 Serie 3 DE000A14J587 
2.75% Obligation Wienerberger 2020-04.06.25 Reg S AT0000A2GLA0 
4.875% Obligation BestinPark Konz 2024-08.07.30 Gtd 1 Reg S 
zum Umta. einger Obl AT0000A3DGB3 
Fixed to FRNs Suedzucker Int Fin 2005-no fix mat VRN Reg-S 
Subord. XS0222524372 

EUR 200.000 

EUR 200.000 

EUR 200.000 

EUR 200.000 200.000 

EUR 300.000 

Investmentfonds 
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor S&P 500 VIX Futures Enh Roll 
UCITS ETF Cap C-EUR LU0832435464 EUR 460.000 460.000 

Finanzterminkontrakte 
Future on debt EURO BUNDJUN2024 (06.06.2024) DE000C75XMU8 
Future on debt EURO BUNDSEP2024 (06.09.2024) DE000F0FSQN3 
Put Covestro I DEC24 EUR 52 (20.12.2024) DE000C4SLLA4 

EUR 22 22 

EUR 70 70 
EUR 50 50 
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Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich 
der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der 
jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte 
zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen 
und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. 

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses 
ermittelt. 

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen 
widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger 
Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode 
gültige Zinssatz wird angepasst aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen 

Wien, am 31. Jänner 2025 

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 

Die Geschäftsführung 
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6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Rechenschaftsbericht der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien, über den von 
ihr verwalteten 

Advisory Flexibel 
Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011, 

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem 
Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 
(InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Oktober 2024 sowie der Ertragslage 
des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze 
erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach 
diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Sonstige Informationen 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die 
Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den 
Bestätigungsvermerk. 

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen wir 
geben dazu keine Art der Zusicherung. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstige Information wesentliche 
Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des 
Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den 
Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
betreffend den von ihr verwalteten Fonds. 
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte 
Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die 
auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich
der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante
zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung
erkennen, aus.

Wien, am 7. Februar 2025 

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

Mag. Ernst Schönhuber e.h. MMag. Roland Unterweger e.h. 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 

*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden 
Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen 
werden. 
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Steuerliche Behandlung des Advisory Flexibel 

AT0000A2KQV7 

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 1,2490 je 
Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. 

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich 

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu 
sind unter www.llbinvest.at abrufbar. 
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ANHANG IV 

 Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: Advisory Flexibel
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900IF65WUMGQP8M57

Ökologische und/oder soziale Merkmale

 Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

Im Rahmen des ESG-Ansatzes wurde beim Fondsmanagement in Bezug auf Einzeltitel eine 
Kombination aus negativen Ausschlusskriterien (Negativselektion) und positiven 
Selektionskriterien (ESG-Anlageuniversum) herangezogen. Das Fondsmanagement wendet dabei 
ein internes „Managers- ESG- Scoring“ an. Analyseseitig wurde das Investmentuniversum des 
Fonds auf ökologische und soziale Kriterien überprüft. 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es ___% an 
nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen 
Ziel getätigt: ___% 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhal-
tige Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz-
produkt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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In Umsetzung der positiven Selektionskriterien wurden 68,57 % des Fondsvermögens in Titel 
investiert, die ökologische/soziale Kriterien erfüllen. 

In Umsetzung der negativen Selektionskriterien wurden bei Einzeltitelinvestments keine 
Emittenten bzw. Wertpapiere von Unternehmen erworben, deren Erträge überwiegend aus 
Bitcoin-Mining, Atomkraft, Tabakwaren und militärischen Waffen stammen. Unternehmen, 
welche die Menschenrechte oder ArbeitnehmerInnenrechte oder -schutz missachten, wurden 
ebenso ausgechlossen. 

Es wurden beim Fondsmanagement keine nachhaltigen Investitionen [Art 2 Ziffer 17 der Verordnung 
(EU) 2019/2088] getätigt und keine Umweltziele [Art. 9 iVm Art 5 und 6 der Verordnung (EU) 
2020/852] verfolgt/angestrebt.  
Ökologisch nachhaltige Investitionen [Art. 2 Z. 1 der Verordnung (EU) 2020/852] wurden nicht getätigt. 
Die "Taxonomie-Quote" in Bezug auf Umweltziele [Art. 9 iVm Art 5 und 6 der Verordnung (EU) 
2020/852] oder auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten [Art. 3 iVm Art 5 und 6 der 
Verordnung (EU) 2020/852] betrug "null" [Europäische Kommission, Antworten auf Fragen der ESA, 
Ref. Ares (2022)3737831 – 17/05/2022), veröffentlicht am 25.5.2022, Seite 9-11].    

Es wurde für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale kein Referenzwert 
(Index, Benchmark) herangezogen. 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Als Nachhaltigskeitsindikator wurde das interne „Managers- ESG-  Scoring“- System, 
welches auf Grundlage von anerkannten ESG-Datenbanken sowie der dahinterstehenden 
Pre-Investment- Analysen/Auswertungen fundiert, herangezogen. Die sind je nach 
Finanztitel zB Treibausgasemissionen, der Kohlenstoff-Fußabdruck, die 
Treibhausgasintensität, die Intensität des Energieverbrauchs klimarelevanter Sektoren, die 
Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen, zusätzliche Indikatoren mit umweltbezogenen 
und sozialen Dimensionen (Abholzung, Maßnahmen gegen Korruption, etc).  

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen, wurden die Nachhaltigkeitsindikatoren 
ebenso eingehalten (siehe auch Abschnitt "Inwieweit wurden die mit dem 
Finanzprodukt  beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei?  

Nicht anwendbar 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen 
nicht erheblich geschadet?  

Nicht anwendbar 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfak-
toren in den Berei-
chen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Nicht anwendbar 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Nicht anwendbar 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Durch den im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen ESG-Ansatz mittels einer 
Kombination aus negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien (siehe dazu Details 
oben) wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.  

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht 
sich auf den Bezugszeitraum vom 01.11.2023 bis zum 31.10.2024. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  
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Auch bei der Stimmrechtsausübung ("engagement", "voting policy") werden Nachhaltigkeitsfaktoren 
miteinbezogen (siehe Aktionärsrechte-Policy, unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche 
Bedingungen/ Aktionärsrechte-Policy).  
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Durchschnittswert der letzten 3 Monate vor Rechenjahrende  (die wichtigsten 15 Investitionen) 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

Es wurden 68,57 % des Fondsvermögens in Titel investiert, die ökologische/soziale Kriterien 
erfüllen. 

Wie sah die Vermögensallokation aus? 

Größte Investitionen Sektor In % der 
Vermögenswerte

Land 

Erste Group Bank AG Finanzwesen 6,22 AT 
Österreich, Republik Bund exkl. Bundesbetriebe 5,87 AT 

Lenzing AG Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,29 AT 
Raiffeisen Bank International AG Finanzwesen 4,84 AT 

Bayerische Landesbank Aktienbanken 4,67 DE 

BayWa AG Industrie 4,48 DE 

Volkswagen International Finance N.V. Finanzierungsverm., Vermögensverw.-berat., 
Makler

4,47 NL 

AT & S Austria Technologie & 
Systemtechnik AG 

IT 4,12 AT 

Deutsche Bank Dummy 4 für internen 
Index 

Finanzwesen 4,06 DE 

Covestro AG Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,34 DE 
Zumtobel Group AG Industrie 3,26 AT 

AGRANA Beteiligungs-AG Basiskonsumgüter 2,82 AT 

TUI AG Nicht-Basiskonsumgüter 2,75 DE 

Vonovia SE Immobilien 2,48 DE 

POLYTEC Holding AG Nicht-Basiskonsumgüter 2,44 AT 

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil 
der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte 
an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

Investitionen

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

#2 Andere 
Investitionen

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel:  
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

Stichtagsbetrachtung, per Rechenjahrende (die wichtigsten 15 Sektoren)

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 
Finanzwesen 
Industrie 
Immobilien 
Bund exkl. Bundesbetriebe 
Finanzierungsverm., Vermögensverw.-berat., Makler 
IT 
Nicht-Basiskonsumgüter 
Basiskonsumgüter 

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Art. 54 
der del. Verordnung 2022/1288; PAI gemäß Anhang I, Ziffer 5, der del. Verordnung 2022/1288):
Auswirkungen 2,20% (Zeitraum 2024)

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform?  

Nicht anwendbar 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 

Ja: 

In fossiles Gas In Kernenergie 

Nein 

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?   

Nicht anwendbar 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?   

Nicht anwendbar

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterungen links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt.  
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Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Im Rahmen des Fondsmanagements wurden max. 49 % des Fondsvolumens in 
Vermögenswerte ohne ökologische und/oder soziale Merkmale investiert (kein 
ökologischer/sozialer Mindestschutz vorhanden), so zB Sichteinlagen/kündbare Einlagen 
(zwecks Liquiditätssteuerung/Investitionsgradsteuerun, etc.) oder aber Einzeltitel bzw. 
andere Investmentfonds ohne ökologische/soziale Merkmale (zwecks weiterer 
Diversifikation, etc.).  

Sofern zulässig, zählten etwaige derivative Instrumente (als Teil der Anlagestrategie oder 
zur Absicherung)  ebenfalls nicht zu Vermögenswerten mit ökologischen/sozialen 
Merkmale. 

 Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?  

Durch den im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen ESG-Ansatz durch eine 
Kombination aus negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien (siehe dazu 
Details oben) wurden Maßnahmen für die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ergriffen.  

"Mitwirkung der Aktionäre" (Artikel 3g der europ. Richtlinie 2007/36/EG, siehe dazu auch europ. 
Richtlinie 2017/828): Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat im Berichtszeitraum an 
keiner Hauptversammlung teilgenommen (siehe idZ die dazu veröffentlichte "Aktionärsrechte-
Policy", unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Aktionärsrechte-
Policy). 
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Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 
abgeschnitten? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 
abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

  Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex 
abgeschnitten?  

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 
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